
Anlagen zur Ermäßigung des Kindergartenbeitrages 
 

 
Für eine Kindergartenbeitragsermäßigung ist ein vollständig ausgefüllter Antrag (inkl. 
sämtlicher Belege im Original oder in Kopie) erforderlich. In der Regel sind folgende 
Unterlagen als Nachweis für die erklärten Angaben vorzulegen: 
 
zu Pkt. 5.1 Erwerbseinkommen / netto 
  immer die aktuelle Netto – Verdienstbescheinigung 

( bei schwankenden Einkommen mehrere, um ein durchschnittliches Netto-
einkommen ermitteln zu können). 
Kranführer, Bauarbeiter etc. haben die Möglichkeit, die Einkünfte eines gan-
zen Jahres nachzuweisen. 

zu Pkt. 5.2 Einkünfte aus Selbständigkeit bzw. Land u. Forstwirtschaft / netto 
  werden durch eine monatliche betriebswirtschaftliche Auswertung und / oder  

die Gewinnermittlung des letzten Jahres (Einnahme – Überschussrechnung)  
nachgewiesen. 

zu Pkt. 5.3 Urlaubsgeld / netto und jährlich 
  Verdienstbescheinigung des Monats, in der diese Leistung gezahlt wurde. 
  Netto – Nachweis oder Bescheinigung vom Abreitgeber, dass keine  

einmaligen Zahlungen geleistet werden. 
zu Pkt. 5.4 Weihnachtsgeld / netto und jährlich 
  siehe zu Pkt. 5.3 
zu Pkt. 5.5 sonst. Leistungen des Arbeitgebers / netto und jährlich 
  siehe zu Pkt. 5.3 
zu Pkt. 5.6 Kindergeld 
  Nachweis über Kontoauszug oder Gehaltsbescheinigung 
zu Pkt. 5.7 Rente, Versorgungsbezüge 
  Nachweis durch Rentenbescheid, Bescheid vom Versorgungsamt (BFA oder  

LVA) oder Nachweis auf dem Kontoauszug 
zu Pkt. 5.8 Unterhalt 
  Unterhaltsfestsetzung oder Kontoauszug mit der Überweisung 
zu Pkt. 5.9 Unterhaltsvorschuss 
  Bescheid der Unterhaltsvorschusskasse 
zu Pkt. 5.10 Leistung der Krankenkasse 
  Nachweis durch Bescheid der Krankenkasse 
zu Pkt. 5.11 Arbeitslosengeld II 
  Bescheid des Arbeitsamtes 
zu Pkt. 5.12 Wohngeld / Lastenzuschuss 
  Wohngeldbescheid 
zu Pkt. 5.13 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII 
  Bescheid über die Hilfe zum Lebensunterhalt 
zu Pkt. 5.14 Ausbildungsvergütung, BaföG, BAB 
  Netto-Verdienstbescheinigung, BaföG-Bescheid, BAB wird nachgewiesen  

durch den Bescheid vom Arbeitsamt 
zu Pkt. 5.15 Waisenrente 
  Bescheid der Rentenstelle (BFA oder LVA) 
zu Pkt. 5.16 Lohnsteuerjahresausgleich / Einkommenssteuererklärung 
  Steuerbescheid vom Finanzamt über die Rückzahlung (insbesondere für  

Selbständige) 
zu Pkt. 5.17 Zinseinnahmen aus Sparvermögen 
  Nachweis erfolgt über ein Schreiben von der Bank oder Sparbuch 
zu Pkt. 5.18 Einnahmen aus Vermietung / Verpachtung 
  Miet - bzw. Pachtvertrag oder Steuerklärung 
zu Pkt. 5.19 sonstige Einnahmen  
  durch entsprechende Nachweise 
 
 
 



zu Pkt. 6.1 Kaltmiete 
  Nachweis erfolgt durch den Mietvertrag 

a) Nebenkosten 
durch Mietvertrag oder Nebenkostenabrechnung 

zu Pkt. 6.2. Hauslasten 
a) Schuldzinsen 
durch Zins-Tilgungsplan oder entsprechenden Nachweis der Bank 
b) Gebäudeversicherung 
wird durch den  Beleg der Versicherung nachgewiesen 
c) Schornsteinfegergebühren 
durch den letzten Rechnungsbeleg 
d) Müllabfuhr 
durch den letzten Rechnungsbeleg der AWS 
e) Grundsteuer 
wird durch den letzten Grundsteuerbescheid nachgewiesen 
f) Heizkosten 
durch die Heizkostenabrechnung 
g) Wasser/Abwasser 
Durch die Abrechnung der Stadtwerke 

zu Pkt. 6.3 Arbeitsmittel 
  durch entsprechende Nachweise (Quittungen etc.) 
zu Pkt. 6.4 Fahrten zur Arbeitsstätte 

a) einfache km-Entfernung 
Angabe der km-Entfernung zwischen Wohnort bis zur Arbeitstätte 
b) Monatskarte ÖPNV 
Nachweis erfolgt durch Kontoauszug mit der Überweisung oder durch die 
Fahrkarte (Tages- oder Monatskarte) 

zu Pkt. 6.5 Beiträge zu Berufsverbänden 
  durch Kontoauszug oder entsprechenden Nachweis 
zu Pkt. 6.6 KFZ-Versicherung (nur Haftpflicht ) 
  wird durch den Beleg der Versicherung nachgewiesen 
zu Pkt. 6.7 Privathaftpflichtversicherung 
  wird durch den Beleg der Versicherung nachgewiesen 
zu Pkt. 6.8 Rechtschutzversicherung 
  wird durch den Beleg der Versicherung nachgewiesen 
zu Pkt. 6.9 Hausratversicherung 
  wird durch den Beleg der Versicherung nachgewiesen 
zu Pkt. 6.10 Unfallversicherung 
  wird durch den Beleg der Versicherung nachgewiesen 
zu Pkt. 6.11 Lebensversicherung auf den Todesfall / Sterbegeldversicherung 
  wird durch den Beleg der Versicherung nachgewiesen  
zu Pkt 6.12 Krankenversicherung  
  Angaben nur bei Selbständigen, Angestellten und Beamten die nicht kranken- 

versicherungspflichtig sind (bei Angestellten Brutto-Einkommen über  
3.297,83 €). Nachweis erfolgt durch den Beleg der Versicherung. 

 
Hinweis zu Pkt. 6.7 - Pkt. 6.11 
Die Gesamtsumme der Versicherungen darf einen Betrag in Höhe von 5 % des bereinigten 
Nettoeinkommens nicht übersteigen. 
 
zu Pkt. 7.1 Unterhaltszahlung 
  Unterhaltsfestsetzung oder Kontoauszug mit der Überweisung 
zu Pkt. 7.2 Sonstige 
  durch entsprechende Nachweise 
 
Weitere Angaben: 

Mehrbedarf für werdende Mütter ab der 12. Schwangerschaftswoche 
Nachweis erfolgt durch Mutterpass 


